
Niederschrift 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

der Ortsgemeinde  
am 27.03.2023 

im Gemeindehaus Riegenroth 
 
Öffentliche Sitzung 
Sitzungsbeginn:  19.00 Uhr  

Sitzungsende:   21.15 Uhr 

 

Stimmberechtigte Teilnehmer:  
 

Anwesend: 

Berres, Marika 

Dix-Lang, Daniel 

Federhenn, Helmut 

Haackmann, Kevin 

Kunz, Ben 

Martin, Ralf 

Schüler, Jörg 

 

Gäste: 
Herr Komp (Vertretung Revierförster Esser) 
 

 

Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 

1. Solidarpakt Windenergie, Beratung und Beschlussfassung 

2. Anpassung der Hebesätze, Beratung und Beschlussfassung 

3. Beschluss über den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Förderprogramm 

Klimaangepasstes Waldmanagement 

5. Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung 

6. Bericht zur sozialen Situation in der Ortsgemeinde 

7. Beschluss zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung 

8. Terminkalender 2023 

9. Sachstand Biber 

10. Mitteilungen und Anfragen 

 



Vor Eintritt in die Tagesordnung wird gemäß den §§ 34 und 39 der Gemeindeordnung 

Rheinland-Pfalz (GemO) festgestellt, dass der Ortsgemeinderat ordnungsgemäß einberufen 

wurde und beschlussfähig ist. 

 

Herr Kunz beantragt eine Änderung der Tagesordnung. Punkt 3 wird Punkt 1 und Punkt 4 

wird Punkt 2. 

 

 

TOP 1 
Beschluss über den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 

 
Sachverhalt: 
Herr Komp erläutert den Forstwirtschaftsplan.  

 

Auch das letzte Jahr war geprägt von Windholz und Käferbefall. Es wurden 

Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt und Kulturen nachgebessert. Im Januar waren 

Harvester im Einsatz. Es erfolgte eine manuelle Sammlung von Buchen und Eichen. Im März 

musste ein erneuter Harvestereinsatz aufgrund des hohen Windwurfes erfolgen. Im August 

wurde wegen Kalamitäten ein Käfersammelhieb notwendig. Bis September wurden Zäune 

für die Kulturgen gebaut. Im Dezember wurden Douglasien etc. angepflanzt. Das 

Betriebsergebnis beläuft sich auf 58.677,00 Euro. Die Beiträge für die Kommune sind hierbei 

noch nicht berüchtigt. Das gute Ergebnis ist auf den hohen Anteil der Fichten 

zurückzuführen. Hierfür wurden zwischen 40,00 und 100,00 Euro bezahlt. Es wurden 

insgesamt 935 Festmeter Holz geschlagen. Der Hiebsatz wird wohl aufgrund der 

Witterungsverhältnisse dauerhaft überschritten. 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riegenroth stimmt dem Forstwirtschaftsplan gemäß § 

29 Landeswaldgesetz zu. Die zur Verfügung gestellte PDF gehört zur Beschlussvorlage. 

 

Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

 Einstimmig   beschlossen 

x mit Stimmenmehrheit beschlossen 

6  Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen,       Enthaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















TOP 2 
Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes 

Waldmanagement“ 

 
SACHVERHALT: 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) startet das neue 

Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zur Entwicklung zukunftsfähiger 
Wälder. Über das neue, bundesweite Förderprogramm können bis Jahresende 200 Millionen 

Euro abgerufen werden. Das Programm ist Teil der „Honorierung der Ökosystemleistung des 
Waldes und von klimaangepasstem Waldmanagement“ – dafür stehen aus dem Klima- und 

Transformationsfonds 900 Millionen Euro im Rahmen der Finanzplanung bis zum Jahr 2026 

bereit. 

 Die Zuwendung beträgt bei einer Waldfläche von 100 Hektar und weniger: 

- Bei der Erfüllung der Kriterien 1 – 11 und einem Verpflichtungszeitraum von 10 

Jahren = 85 € pro Hektar und Jahr 

- Bei der freiwilligen Erfüllung der Kriterien 1 – 12 und einem Verpflichtungszeitraum 

von 20 Jahren = 100 € pro Hektar und Jahr 

Die Zuwendung beträgt bei einer Walfläche von 100 bis 500 Hektar: 

- 100 € pro Hektar und Jahr. Es müssen alle 12 Kriterien eingehalten werden. Der 
Verpflichtungszeitraum beträgt 20 Jahre. 

Gefördert werden mit dem „Klimaangepassten Waldmanagement“ kommunale und private 
Waldbesitzende, die sich – je nach Größe ihrer Waldfläche – dazu verpflichten, elf 

beziehungsweise zwölf Kriterien eines klimaangepassten Waldmanagements über 10 oder 

20 Jahre einzuhalten.  

Mit dem Programm führt das BMEL eine langfristige Förderung ein, mit der zusätzliche 

Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen finanziert werden. Gefördert werden Betriebe, die 

ihre Wälder nach Kriterien bewirtschaften, die sowohl über den gesetzlichen Standard als 

auch über bestehende Zertifizierungen wie PEFC und FSC nachweislich hinausgehen. 

 

Sowohl das Forstamt Simmern als auch das Forstamt Kastellaun befürworten die 

Beantragung der Förderung. Es sollte auf alle Fälle jedoch auch Rücksprache mit der 

Revierleitung gehalten werden.  

 

Die Kriterien, die für die Förderung erfüllt werden müssen, im Überblick mit Anmerkungen 

des Forstamtes Simmern: 

1. Verjüngung des Vorbestandes (Vorausverjüngung) durch künstliche Verjüngung 

(Vorausverjüngung durch Voranbau) oder Naturverjüngung mit mindestens 5- oder 

mindestens 7-jährigem Verjüngungszeitraum vor Nutzung bzw. Ernte des Bestandes in 

Abhängigkeit vom Ausgangs- und Zielbestand. 

Anmerkung: 

• Übliche waldbauliche Praxis! Wichtiger waldbaulicher Grundsatz! 

• Ggf. Pflanzungen, wenn keine natürliche Verjüngung zu erwarten ist. 

• Gefahr → überhöhte Wildbestände  

 



2.  Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend 

standortheimische Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen 

werden und anwachsen. 

Anmerkung: 

• = gelebte Praxis. Entspricht den waldbaulichen Empfehlungen des FA 

 

3. Bei künstlicher Verjüngung sind die zum Zeitpunkt der Verjüngung geltenden 

Baumartenempfehlungen der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der in der 

jeweiligen Region zuständigen forstlichen Landesanstalt einzuhalten. Dabei ist ein 

überwiegend standortheimischer Baumartenanteil einzuhalten. 

Anmerkung: 

• = gelebte Praxis 

 

4. Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung (Sukzessionsstadien) insbesondere 

aus Pionierbaumarten (Vorwäldern) bei kleinflächigen Störungen. 

Anmerkung: 

• Unkritisch / gelebte Praxis  

 

5. Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen 

Baumartendiversität zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete 

Mischungsformen. 

Anmerkung: 

• = gelebte Praxis.  

• Entspricht den waldbaulichen Empfehlungen des FA 

• Pflanzungen und Pflegemaßnahmen = Investitionen 

• Gefahr: Entmischung durch Wildverbiss ggf. Schutz erforderlich 

 

6. Verzicht auf Kahlschläge. Das Fällen von absterbenden oder toten Bäumen oder 

Baumgruppen außerhalb der planmäßigen Nutzung (Sanitärhiebe) bei Kalamitäten ist 

möglich, sofern dabei mindestens 10 Prozent der Derbholzmasse als Totholz zur Erhöhung 

der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden. 

Anmerkung: 

• Kahlschlagverbot – positiv / gelebte Praxis 

• 10 % Derbholz auf der Fläche = 10% reduziertes Erntevolumen  

 

7. Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz sowohl stehend wie liegend und in 

unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden; dazu zählt auch das gezielte 

Anlegen von Hochstümpfen. 

Anmerkung: 

• Unkritisch  

 

8. Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder 

Habitatbaumanwärtern pro Hektar, welche zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die 

Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind spätestens zwei Jahre nach 

Antragstellung nachweislich auszuweisen. Wenn und soweit eine Verteilung von fünf 

Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar nicht möglich ist, können diese 

entsprechend anteilig auf die gesamte Waldfläche des Antragstellers verteilt werden. 

Anmerkung: 



• Anteilige Verteilmöglichkeit auf Waldfläche ist wichtig 

• Beitrag zum Natur- und Artenschutz 

• Bäume werden nicht mehr geerntet d.h. Verzicht auf Holzertrag:  

aber→ ökologisch wertvolle Bäume sind i.d.R. nicht ökonomisch wertvoll. 

• Besonders in nadelwaldreichen Betrieben sollte dieser Punkt diskutiert werden, da ggf. 

Verschiebung ins Laubholz. 

 

9. Bei Neuanlage von Rückegassen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 

Meter, bei verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen. 

Anmerkung: 

• gilt für Neuanlage 

• Beitrag zum Bodenschutz 

• Vielfach bereits praktiziert.  

• Besonders in jungen Waldbeständen – gesteigerte Holzerntekosten aufgrund 

teilmechanisierter Holzernte (statt vollmechanisierter Holzernte). 

 

10. Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung 

von gestapeltem Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden 

Bestockung oder bei akuter Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist. 

Anmerkung: 

• Zu empfehlen und bereits praktiziert 

 

11.  Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, einschließlich des Verzichts auf Maßnahmen zur 

Entwässerung von Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur, 

bis spätestens fünf Jahre nach Antragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem 

nicht entgegenstehen. 

Anmerkung: 

• Wichtige Maßnahmen zur Wasserspeicherung und Grundwasserneubildung, Brechen von 

Abflussspitzen bei Starkregen 

• Derzeit in Klärung welche Maßnahmen konkret gefordert werden, da ggf. größeres 

Investitionserfordernis für Waldbesitzer damit verbunden sein könnte.  

 

12.  Natürliche Waldentwicklung auf 5 Prozent der Waldfläche. Obligatorische Maßnahme, 

wenn die Waldfläche des Antragstellers 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme 

für Antragsteller, deren Waldfläche 100 Hektar oder weniger beträgt. Die 

auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der 

Nutzung zu nehmen. Naturschutzfachlich notwendige Pflege- oder 

Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als 

Nutzung. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald. 

Anmerkung: 

• Ausweisung würde in ertragsschwachen oder schwer zugänglichen Waldbereichen 

erfolgen. Nicht auf den produktivsten Flächen.  

• Verzicht auf jegliche Holznutzung (auch Brennholz). 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Ortsgemeinde Riegenroth beschließt einen Antrag auf Förderung aus dem Programm 

„Klimaangepasstes Waldmanagement“ zu stellen. 
 



Beschluss: 
Nach ausführlicher Erläuterung durch Herr Komp wird der Beschluss vertagt und Herr Komp 

setzt sich noch einmal mit Herr Esser in Verbindung. Des Weiteren werden die FAQs noch zur 

Verfügung gestellt. 

 
 
Top 3 
Solidarpakt Windenergie, Beratung und Beschlussfassung 

 

Sachverhalt: 
Lt. zur Verfügung gestellter PDF 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Riegenroth stimmt dem geänderten Vertrag zu. 

 
Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

 Einstimmig   beschlossen 

x mit Stimmenmehrheit beschlossen 

5  Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen,       Enthaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 

Die Ortsgemeinden und die Stadt Simmern der ehemaligen Verbandsgemeinde Simmern/Hunsrück 

haben mit Vertrag vom 21. November 2013 die freiwillige Weiterleitung von Erlösen aus der Errichtung 

und dem Betrieb von Windenergieanlagen geregelt. Nach § 2 werden die Erträge der 

Standortgemeinden ab einem Betrag von 10.000 € unter Berücksichtigung erforderlicher 
Aufwendungen und Jagdpachterträgen unter dem gewichteten Durchschnitt in der Verbandsgemeinde 

mit 10 v. H. in die Verteilung einbezogen. Diese erfolgt mit 40 v. H. zu gleichen Teilen und mit 60 v. H. 

nach den Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) begrenzt auf max. 1.000 Einwohner je Gemeinde. 

 

Der Vertrag trat am 1. Januar 2013 in Kraft und hat gemäß § 8 Absatz 2 eine Laufzeit von 10 Jahren. 

Eine Verlängerung um weitere 5 Jahre ist möglich, sobald alle vertragsbeteiligten Kommunen einer 

Verlängerung durch schriftliche Erklärung zugestimmt haben. Demnach würde der Vertrag zum 31. 

Dezember 2022 außer Kraft treten. Eine Verlängerung der Laufzeit um lediglich 5 Jahre mit einer damit 

einhergehenden Beschlussfassung aller Gremien der ehemaligen Verbandsgemeinde 

Simmern/Hunsrück birgt einen hohen Verwaltungsaufwand. Daher wird vorgeschlagen, die Laufzeit 

nochmals um 10 Jahre zu verlängern. Eine Kündigung wäre somit erstmals zum 31.12.2032 möglich. 

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei 

Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.  

 

Wir erstellen die entsprechende Vertragsänderung, die wir nach dem Vorliegen aller Beschlüsse ins 

Umlaufverfahren geben.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ortsgemeinderat Riegenroth beschließt, den Vertrag über die freiwillige Weiterleitung von Erlösen 

aus der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen (Solidarpakt) um 10 Jahre bis zum 

31.12.2032 zu verlängern. Der Vertrag verlängert sich ohne Kündigung um jeweils ein weiteres Jahr. 

 

Gleichzeitig wird der Ortsbürgermeister Riegenroth ermächtigt die entsprechende Vertragsergänzung 

zu § 8 Absatz 2 zu unterzeichnen. 



Top 4 
Anpassung der Hebesätze, Beratung und Beschlussfassung 

 
Sachverhalt: 
Durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz wurden die Nivellierungssätze für die 

Realsteuern wie folgt angehoben: 

Grundsteuer A von 300 % auf 345 % 

Grundsteuer B von 365 % auf 465 % 

Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %  

Die OG Riegenroth erhebt derzeit keine Grundsteuer A und B. Unter Berücksichtigung der 

aktuellen Nivellierungssätze verzichtet die Ortsgemeinde somit bei der Grundsteuer A auf 

4.895 € (1.419 € Messetrag x 345 % Hebesatz) und bei der Grundsteuer B auf 23.663 € (5.089 
€ Messbetrag x 465 % Hebesatz). 

Gleichzeitig wird die Ortsgemeinde bei der Berechnung der Umlagen so gestellt, als hätt sie 

die Beträge tatsächlich eingenommen. 

Bei der Gewerbesteuer sieht das so aus. Bei einem Hebesatz von 350 % sind aktuell 146.392 

€ an Gewerbesteuervorauszahlungen eingegangen. Bei einer Anhebung des Hebesatzes auf 
380 % würde das Mehreinnahme von rd. 13.000 € bedeuten (159.212 €). 

Auch bei der Gewerbesteuer muss die Ortsgemeinde den erhöhten Umlagebetrag auf der 

Basis von 159.212 € bezahlen. 

Sollten die Hebesätze nicht angehoben werden verzichtet die OG Riegenroth auf Einnahmen 

von rd. 41.500 €, bezahlt aber hierfür die VG-Umlage (13.000 €) und die Kreis-Umlage 

(19.000 €). 

Außerdem ist zu bedanken, dass die OG Riegenroth, falls die Hebesätze nicht auf den 

Nivellierungssätzen liegen, keine Zuschüsse erhalten wird. Aktuell sind allerdings auch keine 

zuwendungsfähigen Maßnahmen in Haushalt enthalten. 

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riegenroth beschließt auch weiterhin keine 

Grundsteuer zu erheben und den Gewerbesteuersatz auf 365 % anzuheben. 

 

Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

 Einstimmig   beschlossen 

x mit Stimmenmehrheit beschlossen 



6  Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen,       Enthaltungen 

 

 

Top 5 
Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung 
 

Sachverhalt 
In der aktuellen Fassung der Hauptsatzung ist die Regelung zur Aufwandsentschädigung für einen 

Senioren-, Jugend- und Familienbeauftragten. Die Ortsgemeinde Riegenroth möchte jedoch die 

Satzung dahingehend ändern, dass bis zu zwei Senioren-, Jugend- und Familienbeauftragten etabliert 

werden können. Die Beauftragten sollen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € monatlich 

erhalten. Bei zwei Beauftragten erhält jeder 25,00 € monatlich. 

Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) können Bürger, die ein 

Ehrenamt wahrnehmen, eine Aufwandsentschädigung erhalten. Nach Satz 4 sind Voraussetzungen 

und Höhe der Aufwandsentschädigung in der Hauptsatzung zu regeln.  

Dementsprechend ist § 7 der Hauptsatzung zu ändern. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Riegenroth beschließt die als Anlage beigefügte 3. 

Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Riegenroth. 

 

Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

x Einstimmig   beschlossen 

 mit Stimmenmehrheit beschlossen 

7 Ja-Stimmen,       Nein-Stimmen,       Enthaltungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Top  6 
Bericht zur sozialen Situation in der Ortsgemeinde 

 

Sachverhalt 
Die Seniorenbeauftragten und die Familien- und Jugendbeauftragte stellen ihre Berichte vor 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Riegenroth stimmt den Berichten zu. 

 

Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

x Einstimmig   beschlossen 

 mit Stimmenmehrheit beschlossen 

7 Ja-Stimmen,       Nein-Stimmen,       Enthaltungen 
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Top  7 
Beschluss zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung 

 

Sachverhalt 
Lt. Anlage 

 

Beschlussvorschlag: 
Lt. Anlage 

 

Beschluss: 
Lt. Beschlussvorschlag 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:  7 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: 7 

x Einstimmig   beschlossen 

 mit Stimmenmehrheit beschlossen 

7 Ja-Stimmen,       Nein-Stimmen,       Enthaltungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Top  8 
Terminkalender 2023 

 

• 16.04.2023 Frühschoppen 

• 11.11.2023 St. Martin   

 

 

Top  9 
Sachstand Biber 

 

Der Biber pendelt zwischen Sehnen- und Breitenbachsmühle. Durch den Starkregen stand 

das ganze Tal unter Wasser. Herr Kunz hat sich mit dem Problem auch nochmal an den 

Landrat gewandt. Aber auch hier kommen wir nicht weiter. Es gibt nicht viele Möglichkeiten 

da der Biber auf der roten Liste steht. Nach Rücksprache mit den Eigentümern der 

Weirichsmühle wurde ein Bypass angelegt. Auch hierfür gab es genaue Vorschriften und die 

Durchführung wurde durch die Verwaltung überwacht. Unsere Biotope werden nicht mehr 

mit Wasser gespeist. Mittlerweile hat sich auch ein Nutriapärchen angesiedelt. Wir werden 

der Kreisverwaltung noch einmal mitteilen, dass die getroffenen Maßnahmen nicht 

ausreichen. 

 

Top 10 
Mitteilungen und Verschiedenes 

 

Agrarförderung: 

Das Förderprogramm heißt jetzt LEA. Man kann eine entgeltliche Unterstützung erhalten 

oder stellt die Anträge selbst. 

 

Mit den Verbandsgemeindewerken muss eine Zweckvereinbarung für die Leitungsrechte des 

Rückhaltebeckens geschlossen werden. 

 

Es wird ein Kooperationsvertrag mit Westnetz bezüglich des Ausbaues von Breitband 

geschlossen. 

 

Für das Baumkataster auf dem Schöneberg wird ein Drohnenflug durchgeführt. 

 

Zurzeit haben wir eine Krähenplage an der Grillhütte. 

 

Bezüglich der Umgestaltung des Gemeindehauses wir das Ingenieurbüro Berres einen 

Vorschlag ausarbeiten. 

 

Bezüglich der Umgestaltung des Friedhofes liegt leider noch kein Vorschlag vor. Es wird noch 

eine Anfrage bei Centrum Garten & Land in Simmern geben. 

 

Geburtstagsbesuche werden zukünftig wie folgt stattfinden: 

 

85, 90 dann jedes Jahr 

Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeiten 

 



 

Vorsitzende/r:     Schriftführer/in: 

 

       
 

(Kunz)      (Berres) 

Ortsbürgermeister/in 


